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Saufanne.
93t§ jum 3at)re 1876 tourbe bte ©tabt burch Quellen

berforgt, bie tiörblid) ber ©tabt gelegen fttib. Samal!
jäf)ite bie ©tabt etroa 28,000 ©tnioohner. ©ett 1876
fährte bie ©atmgefetlfchaft Saufanne Dudp) SBaffer au!
bem Lac de Bret nad) Saufanne, bamal! Ijauptfädjtid)
für motorifdje 3tt>ed£e unb fpäter benütjt all inbuftxieüel
SBaffer, unter oollftänbigem Stulfchlufj für £>aulhaltung!=
jtoede.

Qnt Qahre 1876 unternahm bie Société des eaux
de Lausanne bie ©rgänjung bei Quelltoafferl oon Pont
de Pierre, bal am gufje ber Sllpen unb 30 km oon
ber ©tabt entfpringt.

Sie ©efamtmenge tourbe nad) unb nad) ungenügenb,
bie ©tabt befchtojj im Qahre 1899 ben SCnfauf ber
Sßaffer im Pays d'Enhaut, beffen ©mleitung im 3ahre
1901 beenbigt tourbe. Unterroegl œirb bal SBaffer ju=
erft mit einem ©efälle oon 400 m ju Kraftp>eden aul=
genügt, ©nblid) befd^affte man im Qaljre 1915 bal
SBaffer in Thierrens, toeldje Quellen fid) 23 km oon
Saufanne befinben; biefe finb in erfter Sinie für bie

höher gelegenen ©tabtteile beftimmt. Um nad) unb nach
bie SBaffernetforgung ju oereintjettlicljen, tourben bie

fonjeffionierten 9ßaffergefellfd)aften oon ber ©tabt jurüd=
gefauft, aulgenommen biejenige bei inbuftrietlen ©er»

forgunglne^el.
Saufanne fafjte eine jeitlang bie ©etforgung mit @ee=

maffer in! Sluge, aber bie ©eoölferung gab bem Quell»

toaffer ben ©orjug. Sie ©efamtau!gaben für bie 33er»

forgung mit SrinL unb inbuftriellem SBaffer belaufen
fiel) auf gegen 14 SRdl ffr. Sa! etfte îantonale ffeuer»
toel)rgefeh entftanb im 3al)re 1850. ©either beftanb in
jeber ©emeinbe eine geuerfpri|e famt 3ugef)ör. ©rft
feit 1905 heftest ein ©efet) über bie ©uboentioniecung
oon Çpbrantenanlagen. Siefe! ©efet) oerpflid)tete jebod)
bie ©emeinben nic^t jur ©rfteüung oon £>t)brantenan=
lagen, ba! gefdf)ah erft mit bem ©efet) oom 3al)re 1916.

©eit 3nfrafttreten ^g ©efe^e! oom 3al)re 1905,
ba! ber fantonalen ©ranbaffefuranjanftalt geftaitete,
•Ippbrantenanlagen ju fuboentionieren, ift bie ßaljt ber
©emeinben, bie ^pbrantenne^e fdjafften auf 220 geftiegen,
aufserbem galten 63 ©emeinben ihre Sietje ergänjt.

Ser Kanton SBaabt umfaßt 388 ©emeinben. Siefe
3al)len betoeifen bie großen 3ortfd)ritte, bie auf biefem
©ebiete gemacht tourben.

©eoep 9Rontreuj.
Sa! ©ebiet oon 33eoep=9Jtontreuj, umfaffenb bie

©emeinben ©orfeauj, ©otfier, ©eoep, La Tour-de-Peilz,
Le Cbàtelard, Les Planches unb Veytaux, toirb feit
bem Qahre 1869 mit Srinfiuaffer au! ber Quelle oon
Les Avants oerforgt. Sîad) unb nad) rnufjte mel)r SBaffer
befd^afft toerben. Sie Quellen oon Verraux, oon Monts,
non Corsier, oon Cheset, oon Grandchamp, de Chamby
unb oon Bouveret ïarnen Ijingu. Sie ©erforgung mit
©eetoaffer au! bem ©enferfee rourbe auch erroogen, aber

man îam baoon ab toegen ber Stüh« bel 9îhoneeinfIuffe!,
toegen ben ga^IreidEjert ©djmu^roafferableitungen in ben

©ee unb roeil man ba! Quelltoaffer an bie ffrembenorte
liefern mufjte.

Sic Quellen tiefern im SRlnimum 8,500 SRinuten»

liter; ber SRajimalbebarf überfteigt nid^t 10,000 SRinuten»

liter. Sie ©eoölfetung jätjlt ungefüllt 39,000 ©imoohner.
Qm SRittel fleht auf ben Kopf ber ©eoölferung im Sag
333 Siter SBaffer jur S3erfügung, inbegriffen ba! für
ben öffentlichen ©ebraud) benütjte SBaffer, bie ©ehälter
faffen 7,916 m®, ba! ©erteilunglneh hat eine Sänge oon
über 100 km, ber gröfjte fRohrburchmeffer beträgt 300 mm.
©ntfpredjenb ber roedifelnben ^>ötje ber oerfdjiebenen
SJerforgunglgeblete toedifelt ber ©etrieblbrucf fehr ftarf

unb fteigt felbft bi! ju 15 Sltmofphären. Ser mittlere
Srudf ift 75 m.

©i! jum Satire 1900 gehörte bie SBafferoerforgungs»
anlage einer ©efeüfchaft. ©either haben bie 7 ©emeinben
fid) oereinigt, bie Stnlage prüdgelauft unb bal ©emeinbe»

toaffertoerï S3eoep«SRontreuj gefd)affen. Sie ©emeinben

garantieren folibarifd) bie für bie SBafferoerforgung
nötigen Sinteren, bie jtch gegenmärtig auf 4,100,000 ffr.
belaufen. -

Sal SBaffer toirb ben Slbonnenten teil! nad) @itfj=

maß (3r. 55 jährlich) teil! nach 3äf)Lr mit einer ©runb»

gebühr unb 15 fRp./m® geliefert. (fjortfehung folgt.)

Statuten
bei

GMerififieit @emet(eoerlioi($.
©egrünbet im Saljre 1879.

III. ©ie Obtiegctt^citen ber leiteuben
Q3erbanbêorgane.

Sie 3ahtcSowfatn»tl»wfl.
§ 14.

Sa! Saturn ber Slbhattung ber orbentlidhen Sahrel»
öerfammlung ift ben ©eftionen g met ÛDÎonate bor bem

Sermin beEanntgugeben. Sie SraEtanben finb ihnen

juhanben ber Selegierten minbeftenl bi ersehn tage
bor ber Sierfammlung jüguftetlen. 2ßicE)tige Slnträge

finb, roenn immer möglii^, burd) fdhriftlidhe Berichte
ober Referate ju erläutern.

Einträge ber ©eftionen, bie an ber Sal)reibetfanttm
lung jur SBehanblung fommen foHen, müffen ber Sireh
tion minbeftenl biet SBochen bor ihrer Slbhaltung
eingereicht toerben.

Ser Ifentrafpräfibent ober beffen ©tellbertreter leitet

bie Sahrelberfammlung ; ba! ißrotofoß führt ein Set»

banbifefretär.
Sei ben Slbftimmungen entfdheibet bal abfolute SRehr

ber ©timmenben, mit Slulnahme ber Ibftimmungen
über bie 33owal)me ber ©tatutenänberung (§ 26) unb

ber Sluflöfung bei tßerbanbel (§ 28).
Sin ber orbentlidhen Sahteioerfammlung fommen

üblid|erroeife jur ©ehanblung:
a) tBefdhlufefaffung betrcffenb ©enehmtgung belSahre^

berichte! unb ber ^Rechnung, fomie ©ntgegennaljtW
bon SBünfchen jum ïïrbeitlprogramm.

b) ©eftimmung bei Qrtel, an bem bie folgenbe or»

bentliche Sahreioerfammlung abgehalten raerben

fall.
c) Stilfällige SBahten: bei ©erbanblpräfibenten, bei

3entralöot ftanbe! (§ 10, AI. 2), ber fRechnung^

reöiforen (§ 12).
d) »Berichte oDer ^Referate über aftuelle ßeitfragett

unb prtnjipielle ©ntfdheibung unb Stellungnahme

äu biefen fragen.
e) ©nbgüttige^öejchluBfaffung über allfällige Q}efe|e^'

entroüife auf getoerblichem ©ebiet.
f) Einträge ber ©eftionen unb ber Selegierten.
g) ©rnennung bon ©h^amitgtiebern.

Sie Selegiertenoerfammlttug.
§ 15.

Sie tritt fo oft jufammen, all el bie ©efdEjäfte etc

forbern, minbeftenl aber einmal im Saljr, ober me«"

ein $ehniel ber Selegierten eine ©inberufung anbegehhj

©eiertet roirb fie bom 3«"tralpräfibenten ober fem"
©tellbertreter ; bal ißrotofoll führt ein ©erbanblfeW''
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Lausanne.
Bis zum Jahre 1876 wurde die Stadt durch Quellen

versorgt, die nördlich der Stadt gelegen sind. Damals
zählte die Stadt etwa 28,066 Einwohner. Seit 1876
führte die Bahngesellschaft Lausanne Ouchy Wasser aus
dem 4ao lle IZrst nach Lausanne, damals hauptsächlich
für motorische Zwecke und später benützt als industrielles
Wasser, unter vollständigem Ausschluß für Haushaltungs-
zwecke.

Im Jahre 1876 unternahm die Soviets clés eaux
cle lâsauus die Ergänzung des Quellwassers von ?ont
âe Pierre, das am Fuße der Alpen und 30 km von
der Stadt entspringt.

Die Gesamtmenge wurde nach und nach ungenügend,
die Stadt beschloß im Jahre 1899 den Ankauf der
Wasser im ?az-8 â'Lràut, dessen Einleitung im Jahre
1901 beendigt wurde. Unterwegs wird das Wasser zu-
erst mit einem Gefälle von 400 m zu Kraftzwecken aus-
genützt. Endlich beschaffte man im Jahre 1915 das
Wasser in Ttiierrsv8, welche Quellen sich 23 km von
Lausanne befinden; diese sind in erster Linie für die

höher gelegenen Stadtteile bestimmt. Um nach und nach
die Wasserversorgung zu vereinheitlichen, wurden die

konzessionierten Wassergesellschaften von der Stadt zurück-
gekauft, ausgenommen diejenige des industriellen Ver-
sorgungsnetzes.

Lausanne faßte eine zeitlang die Versorgung mit See-
wasser ins Auge, aber die Bevölkerung gab dem Quell-
waffer den Vorzug. Die Gesamtausgaben für die Ver-
sorgung mit Trink- und industriellem Wasser belaufen
sich auf gegen 14 Mill Fr. Das erste kantonale Feuer-
wehrgesetz entstand im Jahre 1850. Seither bestand in
jeder Gemeinde eine Feuerspritze samt Zugehör. Erst
seit 1905 besteht ein Gesetz über die Suboentioniecung
von Hydrantenanlagen. Dieses Gesetz verpflichtete jedoch
die Gemeinden nicht zur Erstellung von Hydrantenan-
lagen, das geschah erst mit dem Gesetz vom Jahre 1916.

Seit Inkrafttreten des Gesetzes vom Jahre 1905,
das der kantonalen Brandassekuranzanstalt gestattete,

Hydrantenanlagen zu subventionieren, ist die Zahl der
Gemeinden, die Hydrantennetze schafften auf 220 gestiegen,
außerdem haben 63 Gemeinden ihre Netze ergänzt.

Der Kanton Waadt umfaßt 388 Gemeinden. Diese

Zahlen beweisen die großen Fortschritte, die auf diesem
Gebiete gemacht wurden.

Vevey-Montreux.
Das Gebiet von Vevey-Montreux, umfassend die

Gemeinden Corseaux, Corsier, Veoey, 4,3, ?our-äe-?eil?,,
4s Obàtài'ch 4s8 lllsnà8 und VeMux, wird seit
dem Jahre 1869 mit Trinkwasser aus der Quelle von
1,08 Avants versorgt. Nach und nach mußte mehr Wasser
beschafft werden. Die Quellen von Verraux, von Noà,
von dormer, von pdesst, von dranäokamp, äs pkambx
und von Louverst kamen hinzu. Die Versorgung mit
Seewasser aus dem Genfersee wurde auch erwogen, aber

man kam davon ab wegen der Nähe des Rhoneeinflusses,

wegen den zahlreichen Schmutzwasserableitungen in den

See und weil man das Quellwasser an die Fremdenorte
liefern mußte.

Die Quellen liefern im Minimum 8,500 Minuten-
liter; der Maximalbedarf übersteigt nicht 10,000 Minuten-
liter. Die Bevölkerung zählt ungefähr 39,000 Einwohner.
Im Mittel steht auf den Kopf der Bevölkerung im Tag
333 Liter Wasser zur Verfügung, inbegriffen das für
den öffentlichen Gebrauch benützte Wasser, die Behälter
fassen 7,916 m", das Verteilungsnetz hat eine Länge von
über 100 km, der größte Rohrdurchmesser beträgt 300 mm.
Entsprechend der wechselnden Höhe der verschiedenen

Versorgungsgebiete wechselt der Betriebsdruck sehr stark

und steigt selbst bis zu 15 Atmosphären. Der mittlere
Druck ist 75 m.

Bis zum Jahre 1900 gehörte die Wasserversorgung?-
anlage einer Gesellschaft. Seither haben die 7 Gemeinden
sich vereinigt, die Anlage zurückgekauft und das Gemeinde-

Wasserwerk Vevey-Montreux geschaffen. Die Gemeinden

garantieren solidarisch die für die Wasserversorgung
nötigen Anleihen, die sich gegenwärtig auf 4,100,000 Fr.
belaufen. ^

Das Wasser wird den Abonnenten teils nach Eich-

maß (Fr. 55 jährlich) teils nach Zähler mit einer Grund-
gebühr und 15 Rp./m° geliefert. (Fortsetzung folgt.)

Statuten
des

Schweizerische» Sewerbeoerlà
Gegründet im Jahre 1879.

III. Die Obliegenheiten der leitenden
Verbandsorgane.

Die Jahresversammlung.
8 14.

Das Datum der Abhaltung der ordentlichen Jahres-
Versammlung ist den Sektionen zwei Monate vor dem

Termin bekanntzugeben. Die Traktanden sind ihnen

zuhanden der Delegierten mindestens vierzehn Tage

vor der Versammlung zuzustellen. Wichtige Anträge
sind, wenn immer möglich, durch schriftliche Berichte
oder Referate zu erläutern.

Anträge der Sektionen, die an der Jahresversamm-
lung zur Behandlung kommen sollen, müssen der Direk-

tion mindestens vier Wochen vor ihrer Abhaltung
eingereicht werden.

Der Zsntralpräsident oder dessen Stellvertreter leitet

die Jahresversammlung; das Protokoll führt ein Ber-

bandssekretär.
Bei den Abstimmungen entscheidet das absolute Mehr

der Stimmenden, mit Ausnahme der Abstimmungen
über die Vornahme der Statutenänderung (H 26) und

der Auflösung des Verbandes (ß 28).
An der ordentlichen Jahresversammlung kommen

üblicherweise zur Behandlung:
u) Beschlußfassung betreffend Genehmigung desJahres-

berichtes und der Rechnung, sowie Entgegennahme
von Wünschen zum Arbeitsprogramm,

b) Bestimmung des Ortes, an dem die folgende or-

deutliche Jahresversammlung abgehalten werden

soll.
e) Allfällige Wahlen: des Verbandspräsidenten, des

Zentralvoi standes (ß 10, à 2), der Rechnungs-

revisoren (Z 12).
ä) Berichte ober Referate über aktuelle Zeitsragen

und prinzipielle Entscheidung und Stellungnahme

zu diesen Fragen,
s) Endgültige Beschlußfassung über allfällige Gesetzes-

entwürfe auf gewerblichem Gebiet.
k) Anträge der Sektionen und der Delegierten.

Ernennung von Ehrenmitgliedern.

Die Delegiertenversammluug.
ß 15.

Sie tritt so oft zusammen, als es die Geschäfte er-

fordern, mindestens aber einmal im Jahr, oder we«"

ein Zehntel der Delegierten eine Einberufung anbegehr«

Geleitet wird sie vom Zentralpräsidenten oder sems^

Stellvertreter; das Protokoll führt ein Verbandssekretm.
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Ser Selegiertenberfammlung fommen inSbefonbere
gu:

a) Sie Sefpredjung unb Segutad)tung gewerblicher
Jntereffen» unb SageSfragen, bie materielle Se»

hanblung aßfäUtger gewerblicher ©efeheSentroürfe,
bie ©enefjtnigung bon fReglementen unb Arbeits»
Programmen ie,

b) Sie Stellungnahme gu rairtfctjaftlic^en tonfliften.
c) Sie Sehanblung bon fragen, bie ihr bom gentral»

borftanbe überroiefen roerben.

Sie ©etttfSflrnppen oermanbter SetufSneröänDe.
§ 16.

©ie hoben bie Aufgaben ihrer engeren SerufSgroeige
in Fühlung mit ben ihnen angefchloffenen SerufSber»
bänben gu bearbeiten. Ueber bie Sehanblung ber Ar»
beiten, bie ihnen bom gentralborftanbe ober bon ber
Sireftion überroiefen werben, hoben fie ber auftragge»
benben ©teile Bericht gu erftatten,

©ie fbnnen bem Serbanbe auch bon fid) aus An»
trage unb SeriChte bireft einreichen.

Ueber ihre Sätigfeit hoben fte bem Serbanbe all»
jährlich SeriCtjt gu erftatten.

Set gcRtralborftanb.
§ 17-

Ser gentralborftanb berfammelt fiCh auf Anorbnung
ber Sireftion fo oft, als eS bie ihm gufommenben @e=

fd)äfte erforbern, minbeftenS aber biermal im Saht,
ober wenn ein fünftel feiner äRitglieber eine ©inbe»
rufung anbegehrt.

gur SefChlufjfaffung ift bie Anroefenheit bon 13 äRit»
gliebern erforberlicf).

Sem gentralborftanbe fommen inSbefonbere gu:
a) SBahl bon fed)S SRitgliebern ber Sireftion § 11).
b) Sie SBahl ber ©efretäre, beS fRebaftorS bei Ser»

banbSorganS unb ber Angefteöten beS ©efretariateS,
joroie ber in § 13 borgefehenen ©pegialfommifftonen
auf ben Sorfd)lag ber Sireftion.

c) Sie (Genehmigung ber AngefteHtenberträge mit
ben ftänbigen Beamten unb StrigefteHten beS Ser»
banbeS.

d) Sie Seftimmung ihrer ©ehälter (infl. SRuljege»

hälter), Honorare unb tompetengen.
e) Sie geftfe^ung ber ©ifcungSgelber unb Seife»

entfdhäbigungen ber SerbanbSorgane.
f) Stahl begro. Sorfchtag bon Aborbnungen in eib»

genöffifChe tommiffionen.
g) Sie Sehanblung aller SerbanbSgefd)äfte, bie nicht

in bie tompeteng ber Sireftion fallen, mit ©in»

fdllufj beS SilbungSroefenS, beS SechnungStoefenS
unb ber g-eftfejjung ber Arbeitsprogramme.

3n bringenben gälten fann ber gentralborftanb
ttuCh Angelegenheiten, bie ihrer fRatur naCh bor bie
delegierten» ober 3ahreSbetfammlung gehörten, bon fid)

im SRamen beS SerbanbeS erlebigen, unter Sorbe»
wtt naChheriger Serichterfiattung an baS fompetente
ßerbanbsorgan.

Sie Sireftio*.
§ 18-

®te tft tnit bem Sekretariate unb ber fRebaftion

"•j gentralfteüe, baS eigentliche boHgiehenbe Organ be§
Oefamten SerbanbeS. Setngemäfj fällt ihr inSbefonbere
"te felbftftnbige ©rlebigung ber abminiftratiben unb
»oufenben SetbanbS» unb taffagefd)äfte, bie SSorberei»
ung ber Sorlagen an bie übergeorbneten Jnftangen,
iftote bie IBotljiehung ber Sefdjlüffe ber obern Organe gu.

Aeben ber ©rlebigung ber üblichen SerbanbSgefd)äfte
w ne auCh bie SPidd eigener Jnitiatibe gur ©rreiChung
"*» «etbanbsgraecfeS.

Ser Sireftion unterftehen bie ©efretäre, bie Stebaf»
tion beS SerbanbSorganS unb bie Angefteliten beS

©efretariateS. Sie ©efretäre unb ber Sebaftor hoben
in ben ©jungen baS fRed)t ber SRitberatung unb An»
tragSftettung. Jlpce Obliegenheiten roerben in einem
befonbern fReglement umfChrieben, baS ber ©eneljmigung
beS gentralborftanbeS unterliegt.

Sie Sireftion berteilt in einem befonbern ©efäjäfts»
règlement, welches bom gentralborftanb gu genehmigen
ift, bie Arbeitsgebiete unter ihre äRitglieber, wobei auf
bie Stellung unb ©tfaljrung ber einzelnen äRitglieber
angemeffene fRücfficht gu nehmen ift.

©oroohl ber ißräfibent roie eingelne SRitglieber ber
Sireftion fönnen für ihre Arbeitsteilung angemeffen
honoriert roerben. Ueber bte §öt)e berartiger ©nt»
fChäbigungen entfCheibet naCh Antrag ber Sireftion ber

gentratborfianb.
3n bringenben ffäöen fann bie Sireftion auCh An»

gelegenheiten, bie ihrer fRatur najh bor ben genital»
borftanb gehörten, bon fid) aus im IRamen beS ®er=
banbeS erlebigen, unter Vorbehalt naChheriger Seridjt»
erftattung an ben gentralborftanb.

3n ben ©i^ungen ber Sireftion fährt ber gentrat»
präfibent ben RJorfib unb einer ber ©efretäre, im 83er»

hinberungSfatte ber IRebaftor, baS ißrotofotl.

IV. Sacf)Derftänbige.
§ 19-

Sie Selegiertenberfammlung, bergentralborftanb unb
bie Sireftion finb berechtigt, naCh SebürfniS ©aChberftän»
bige gu fonfultieren ober gu ben ©i^ungen beigugietjen.

V. ^»uMifation^organ.
§ 20.

Sie „©ChroeigerifChe ©eroerbegeitung" ift baS Organ
beS SSerbanbeS. ©ie bient als offigieHeS if3ublifationS=

organ. 3hre Stellung gu ben ©efttonen unb ©infenbern,
foroie bie Pflichten unb Sompetengen ber 9îebaftion
roerben burth ein befonbereS ^Reglement beftimmt, roelCheS

burCh ben gentralborftanb gu genehmigen ift.

VI. ^inangietteë.
©iRKßhmegueHe*.

§ 21.
Sie ginangmittel fliegen bem Serbaube gu auS:

1. Seiträgen beS SunbeS.
2. Seiträgen ber ©eftionen.
3. Seiträgen bon ©ingelmitgliebern.
4. ©ubbentionen unb ©efchenfen bon Set)örben,

Sereinen unb Tributen.
5. ginfen.

»eitragöpfltCht.
§ 22.

AIS Jahresbeitrag hoben gu begabten:
a) Sie fantonalen ©eroerbeberbänbe (§ 2, giff. 1)

unb bie örtlichen unb regionalen §anbwerfet» unb
©eroerbebereine (§ 2, giff. 2) pro topf ihrer ge» /
famten SRitgliebergahl
oon ben erften 200 SNügliebetn fgr. —.80 pro Ititglieb
„ „ folgenben 300 „ „ —.60 „
„ „ „ 500 „ „ .50 „ „
„ „ übrigen „ » —.30 „ „

b) Sie SerufSberbänbe (§ 2, giff. 3), unter Serüd»

fiChtigung ihrer @rö|e unb Sebeutung, naih be»

jonberer Sereinbar'ung mit bem gentralborftanbe,
im Minimum gt. 100.— pro Serbanb.

c) Anberroeitige Sereine ober Serbänbe (§ 2, giff. 4)

im äRinimum gr. 50.— pro Serbanb.
d) Anfialten (§ 2, giff. 5) gr. 30.—.
e) ©ingelmitglieber (§ 2, giff. 7) $r. 10.—.
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Der Delegiertenversammlung kommen insbesondere

zu:
u) Die Besprechung und Begutachtung gewerblicher

Interessen- und Tagesfragen, die materielle Be-
Handlung allfälliger gewerblicher Gesetzesentwürfe,
die Genehmigung von Reglementen und Arbeits-
Programmen zc>

b) Die Stellungnahme zu wirtschaftlichen Konflikten,
e) Die Behandlung von Fragen, die ihr vom Zentral-

Vorstande überwiesen werden.

Die Bernfsgrnppen verwandter Berufsverbiinde.
8 16,

Sie haben die Aufgaben ihrer engeren Berusszweige
in Fühlung mit den ihnen angeschlossenen Berufsver-
bänden zu bearbeiten. Ueber die Behandlung der Ar-
beiten, die ihnen vom Zentralvorstande oder von der
Direktion überwiesen werden, haben sie der auftragge-
benden Stelle Bericht zu erstatten.

Sie können dem Verbände auch von sich aus An-
träge und Berichte direkt einreichen.

Ueber ihre Tätigkeit haben sie dem Verbände all-
jährlich Bericht zu erstatten.

Der Zentralvorstand.
8 17.

Der Zentralvorstand versammelt sich auf Anordnung
der Direktion so oft, als es die ihm zukommenden Ge-
schäfte erfordern, mindestens aber viermal im Jahr,
oder wenn ein Fünftel seiner Mitglieder eine Einbe-
rufung anbegehrt.

Zur Beschlußfassung ist die Anwesenheit von 13 Mit-
gliedern erforderlich.

Dem Zentralvorstande kommen insbesondere zu:
g.) Wahl von sechs Mitgliedern der Direktion H 11).
b) Die Wahl der Sekretäre, des Redaktors des Ver-

bandsorgans und der Angestellten des Sekretariates,
sowie der in § 13 vorgesehenen Spezialkommissionen
auf den Vorschlag der Direktion,

e) Die Genehmigung der Angestelltenverträge mit
den ständigen Beamten und Angestellten des Ver-
bandes.

6) Die Bestimmung ihrer Gehälter linkt. Ruhege-
hälter), Honorare und Kompetenzen,

e) Die Festsetzung der Sitzungsgelder und Reise-

entschädigungen der Verbandsorgane,
k) Wahl bezw. Vorschlag von Abordnungen in eid-

genössische Kommissionen.
8) Die Behandlung aller Verbandsgeschäfte, die nicht

in die Kompetenz der Direktion fallen, mit Ein-
schluß des Bildungswesens, des Rechnungswesens
und der Festsetzung der Arbeitsprogramme.

In dringenden Fällen kann der Zentralvorstand
auch Angelegenheiten, die ihrer Natur nach vor die
Delegierten- oder Jahresversammlung gehörten, von sich
aus im Namen des Verbandes erledigen, unter Vorbe-
Mt nachheriger Berichterstattung an das kompetente
Verbandsorgan.

Die Dtrektio»».

8 18.
Sie ist mit dem Sekretariate und der Redaktion

^ Zentralstelle, das eigentliche vollziehende Organ des
gesamten Verbandes. Demgemäß fällt ihr insbesondere
fle selbständige Erledigung der administrativen und
laufenden Verbands- und Kassageschäfte, die Vorberei-
ung der Vorlagen an die übergeordneten Instanzen,
lWie die Vollziehung der Beschlüsse der obern Organe zu.

Neben der Erledigung der üblichen Verbandsgeschäfte
M sie auch die Pflicht eigener Initiative zur Erreichung

Verbandszweckes.

Der Direktion unterstehen die Sekretäre, die Redak-
tion des Verbandsorgans und die Angestellten des
Sekretariates. Die Sekretäre und der Redaktor haben
in den Sitzungen das Recht der Mitberatung und An-
tragsstellung. Ihre Obliegenheiten werden in einem
besondern Reglement umschrieben, das der Genehmigung
des Zentralvorstandes unterliegt.

Die Direktion verteilt in einem besondern Geschäfts-
reglement, welches vom Zentralvorstand zu genehmigen
ist, die Arbeitsgebiete unter ihre Mitglieder, wobei auf
die Stellung und Erfahrung der einzelnen Mitglieder
angemessene Rücksicht zu nehmen ist.

Sowohl der Präsident wie einzelne Mitglieder der
Direktion können für ihre Arbeitsleistung angemessen

honoriert werden. Ueber die Höhe derartiger Ent-
schädigungen entscheidet nach Antrag der Direktion der

Zentralvorstand.
In dringenden Fällen kann die Direktion auch An-

gelegenheiten, die ihrer Natur nach vor den Zentral-
vorstand gehörten, von sich aus im Namen des Ver-
bandes erledigen, unter Vorbehalt nachheriger Bericht-
erstattung an den Zentralvorstand.

In den Sitzungen der Direktion führt der Zentral-
Präsident den Vorsitz und einer der Sekretäre, im Ver-
Hinderungsfalle der Redaktor, das Protokoll.

IV. Sachverständige.
§ 19,

Die Delegiertenversammlung, der Zentralvorstand und
die Direktion sind berechtigt, nach Bedürfnis Sachverstän-
dige zu konsultieren oder zu den Sitzungen beizuziehen.

V. Publikationsorgan.
8 20.

Die „Schweizerische Gewerbezeitung" ist das Organ
des Verbandes. Sie dient als offizielles Publikations-
organ. Ihre Stellung zu den Sektionen und Einsendern,
sowie die Pflichten und Kompetenzen der Redaktion
werden durch ein besonderes Reglement bestimmt, welches

durch den Zentralvorstand zu genehmigen ist.

VI. Finanzielles.
Einnahmequelle«.

8 21.
Die Finanzmittel fließen dem Verbände zu aus:

1. Beiträgen des Bundes.
2. Beiträgen der Sektionen.
3. Beiträgen von Einzelmitgliedern.
4. Subventionen und Geschenken von Behörden,

Vereinen und Privaten.
5. Zinsen.

Beitragspfltcht.
8 22.

Als Jahresbeitrag haben zu bezahlen:
a) Die kantonalen Gewerbeverbände (ß 2, Ziff. 1)

und die örtlichen und regionalen Handwerker- und
Gewerbevereine (Z 2, Ziff. 2) pro Kopf ihrer ge- /
samten Mitgliederzahl
von den ersten 200 Mitgliedern Fr. —,80 pro Mitglied

„ „ folgenden 300 „ „ - 60 „
,» „ „ 000 „ „ .00 „ „
„ „ übrigen „ „ —30 „ „

b) Die Berufsverbände G 2, Ziff. 3). unter Berück-

sichtigung ihrer Größe und Bedeutung, nach be-

sonderer Vereinbarung mit dem Zentralvorstande,
im Minimum Fr. 100.— pro Verband.

e) Anderweitige Vereine oder Verbände (§ 2, Ziff. 4)

im Minimum Fr. 50.— pro Verband.
cl) Anstalten (H 2, Ziff. 5) Fr, 30.—.
e) Einzelmitglieder (§ 2, Ziff. 7) Fr. 10.—.
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Sie ©ßrenmitglieber beS ©dßweig. ©ewerfceberbanbeS
bejahten feine Beiträge.

Sie SaßreSbetfammlmtg jft berechtigt, biefe Beiträge
gu erhöben ober gu ermäßigen, falls begügliciße Anträge
gemäß § 14, SItinea 1, recßtgeÜig eingereicht unb ben
©efttonen befanntgegeben toorben finb.

Sie ^Beiträge finb jeroeiten gu Slnfang bei? 3aßteS
begw. nach bem (Eintritt gaßlbar. ©eftionen, bie nach
bent 1. guli eintreten, jagten für bas betreffenbe Sa»
lenberjaßr bie £älfte beS ihnen gufallenben SaßreS-
Beitrages.

gür bie Berbinblicßfeiten beS ©dßweigerifchen @e=

werbeberbanbeS haftet auSfcßließlicß beffen Vermögen.
Sie perfönlicße fiaftbarfeit ber eingelnen SRitgtieber ift
auSgefcßloffen.

fReifeentfdßä&igungett unb ©it$ttttß§gelber.
§ 23.

Sen BJitgliebern beS gentralborftanbeS, ben ©efre»
tären, bent Bebaftor, ben aWitgliebern ber Somntiffionen,
foroie ben BecßnungSrebiforen ober Sibgeorbneten wirb
für ihre Slnwefenßeit an einer ©idling aus ber Rentrai»
faffe ein laggelb nebft Bei.feentfcßäbigung entrichtet,
beren $öße bont $entralborfianbe feftgefteflt toirb.

Sie Selegierten in ber Selegierten* unb in ber
gaßreSberfammlmtg werben bon ihren ©eftionen für
ihre Bemühungen unb Auslagen entfißäbigt.

VII. Q3ebfc^iebcne ^eftimtnun^en.
dhtlabttttg ber ButtbeSbeprben.

'

- § 24.
SaS eibgenöffifdße BolfSwirtfdßaftSbepartement fann

gu ben SaßreS* unb Selegiertenberfammlungen, fowie
ben ©i|ungen beS ßentralborftanbeS eingeladen werben,
©eine Vertreter hoben beratenbe ©timme.

Sefottbere pflichte* ber ©eftionen.
§ 25.

Sebe ©eftion ift üerpfticßtet, biejenigen fragen, bie

ihr bon ber Sireftion ober burdß beren Vermittlung
unterbreitet werben, innerhalb ber anberaumten grift
gu begutachten ober gu beantworten. Samt eine Be*
antwortung nicht fachgemäß ober nicht innerhalb ber

grift erfolgen, fo ift ber Sireftion ßierbon rechtzeitig
SenntniS gu geben. Ses weitern hot febe ©eftion bie

«Pflicht, ber Sireftion aUjäßclich einen funttnarifchen
Bericht über ihre Sätigfeit eingufenben.

©taiwtenSnberuag.

§26.
Slnträge betreffenb ©tatutenanberung müffen ben

©eftionen fechS SBocßen bor ber SaßrcSberfammlung
jngefteElt werben.

Begüglicße Befchlüffe fönnen nur an einer SaßreS*
berfammiung gefaßt werben unb finb nur gültig, wenn
fie bon einer gweibrittelmeßrßeit ber anwefenben
©timmberechtigten gefaßt werben finb.

BnStritt wuD 2l»Sfchl»ß.
§ 27.

$um SluStritt aus bem ©cßweigerifchen ©ewerbe*
berbanbe bebarf eS einer fcßriftließen (Erflätung an bie

Sireftion. Sie auStretenben ©eftionen ober Biitglieber
haften für bie rücfftänbigen ober laufenben gaßreSbei*
träge.

©eftionen ober ©ingelmitglieber, welche eine Sätig*
feit etfennen laffen, bie mit bem grnccf unb ben Sen»

bengen beS BerbanbeS im SBiberfpruch fteht, fönnen
burcß bie Selegiertenberfammlung auSgefchloffen werben.
SluSgefchloffene biefer Slrt hoben baS BefurSrecßt an
bie SaßreSberfammlimg. -

SluSgefchloffen Werben ferner ©eftionen ober (Eingel*

mitglieber, bie iroß wieberholter äRaßmingdn bie fcßuis

bigen Beiträge nicht begaßlen. Ser SluSfcßluß hebt bie

§aftbarfeit für bie fchulbigen Beiträge nicht auf.

SlttPfuJtg beS BeröanDeS.

§ 28.
Sie Sluftöfung beS BerbanbeS fann nur an einet

SaßreSberfammlung befchtoffen werben. Begüglicße Sin»

träge finb ben ©eftionen, eingeßenb begriinbet, gu

unterbreiten.
Ser ©chlußfah beS $rt. 26 ftnbet auch Sin»

wenbung.
S03irb bie Sluftöfung befchtoffen, fo ift baS Befißtum

mit begÜglidßem gnbentar gemäß §Irt. 57 Z. G. B. bem

fcßweigerifcßen BunbeSrttte gu übergeben, mit ber Be»

ftimmung, baß baS ©efamte nebft $inSerträgnifjen be?

aßfälligen BarbeftanbeS nur einem bem gleichen Broecfe

bienenben fchweigerifchen Berbanbe auSgeßänbigt roetbe.

Siefe ©tatuten würben erfimalS im Sah" 1880

erftedt, 1885, 1894, 1911 unb 1917 retiibiert unb in

ber borliegenben gaffun g angenommen bon ber Saßreä*

berfammiung üom 7. Suli 1923 in gceiburg.
©ie treten am 1. Januar 1924 in Sraft.

gilt ben Schneeiger, ©emerbenerbanb,
®et tßcäjlbent :

Sr. Sfdßumi.
®ie Setretäre:

Sßerner Srebs,
$. ©aleaggi, gürfpredß.

Uoikswim*«fi.
Berufliche gütforge ffir bie fchnlentlaffene 3ufle*5

(Btitget.) Sie für ben SSBtnter in luSficßt fteßenbe S8er=

fdjarfung ber SlrbeitSlofigfett bürfte ißre ungünfitgen

SBitfungen audi) auf bie Unterbringung ber im grühj#
1924 gur ©cßulenttaffung gelangenben gugenb ausüben^

Sa§ ^ugenbamt beS SantonS Berich hol &aF

gufammen mit feinen BegirfS» unb ©emeinbeberatern

erneut Borfehrungen getroffen, um bie (Einführung ber

©chulentlaffenen in§ (Erwerbsleben im grühfahr
2Jtöglicf)feit fi^ergufteHen. Sie Befcßaffung einer

nügenben ßahl oon Seßr= unb älrbeitSfteilen mirb outq

engen Sontaft mit ben BerufSoerbänben unb beren

gaeßgeitungen gu erreichen gefueßt. Sie Unterbringung

in Sienftftetten auf bem Sanbe unb namentlich auch '"

ber weiften ©eßweig ift bureß Berbinbung met bem

fantonalen Bauernfefretariat begro. ber lanbeSfir^u^»
©teHenoermitilung oorbereitet worben. Sin (glternaoew
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Die Ehrenmitglieder des Schweiz, Gewerbeverbandes
bezahlen keine Beiträge.

Die Jahresversammlung ist berechtigt, diese Beiträge
zu erhöhen oder zu ermäßigen, falls bezügliche Anträge
gemäß H 14, Alinea 1, rechtzeitig eingereicht und den
Sektionen bekanntgegeben worden sind.

Die Beiträge sind jeweilen zu Anfang des Jahres
bezw. nach dem Eintritt zahlbar. Sektionen, die nach
dem 1. Juli eintreten, zahlen für das betreffende Ka-
lenderjahr die Hälfte des ihnen zufallenden Jahres-
beitrages.

Für die Verbindlichkeiten des Schweizerischen Ge-
Werbeverbandes haftet ausschließlich dessen Vermögen.
Die persönliche Haftbarkeit der einzelnen Mitglieder ist
ausgeschlossen.

Reiseentschädigungen und Sitzungsgelder.
8 23.

Den Mitgliedern des Zentralvorstandes, den Sekre-
tären, dem Redaktor, den Mitgliedern der Kommissionen,
sowie den Rechnungsrevisoren oder Abgeordneten wird
für ihre Anwesenheit an einer Sitzung aus der Zentral-
kasse ein Taggeld nebst Reiseentschädigung entrichtet,
deren Höhe vom Zentralvorstande festgestellt wird.

Die Delegierten in der Delegierten- und in der
Jahresversammlung werden von ihren Sektionen für
ihre Bemühungen und Auslagen entschädigt.

VII. Verschiedene Bestimmungen.
Eiuladuug der Buudesbehörden.

§24.
Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement kann

zu den Jahres- und Delegiertenversammlungen, sowie
den Sitzungen des Zentralvorstandes eingeladen werden.
Seine Vertreter haben beratende Stimme.

Besoudere Pflichte« der Sektioue«.
§ 25.

Jede Sektion ist verpflichtet, diejenigen Fragen, die

ihr von der Direktion oder durch deren Vermittlung
unterbreitet werden, innerhalb der anberaumten Frist
zu begutachten oder zu beantworten. Kann eine Be-
antwortung nicht sachgemäß oder nicht innerhalb der
Frist erfolgen, so ist der Direktion hiervon rechtzeitig
Kenntnis zu geben. Des weitern hat jede Sektion die

Pflicht, der Direktion alljährlich einen summarischen
Bericht über ihre Tätigkeit einzusenden.

Statutenänderung.
8 26.

Anträge betreffend Statutenänderung müssen den
Sektionen sechs Wochen vor der Jahresversammlung
zugestellt werden.

Bezügliche Beschlüsse können nur an einer Jahres-
Versammlung gefaßt werden und sind nur gültig, wenn
ste von einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden
Stimmberechtigten gesaßt worden sind.

Austritt «ud Ausschluß.
8 27.

Zum Austritt aus dem Schweizerischen Gewerbe-
verbände bedarf es einer schriftlichen Erklärung an die

Direktion. Die austretenden Sektionen oder Mitglieder
haften für die rückständigen oder laufenden Jahresbei-
träge.

Sektionen oder Einzelmitglieder, welche eine Tätig-
keit erkennen lassen, die mit dem Zweck und den Ten-
denzen des Verbandes im Widerspruch steht, können

durch die Delegicrtenversammlung ausgeschlossen werden.
Ausgeschlossene dieser Art haben das Rekursrecht an
die Jahresversammlung. ^
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Ausgeschlossen werden ferner Sektionen oder Einzel-
Mitglieder, die trotz wiederholter Mahnungen die schuh

digen Beiträge nicht bezahlen. Der Ausschluß hebt die

Haftbarkeit für die schuldigen Beiträge nicht auf.

Auflösung des Verbandes.
8 28.

Die Auflösung des Verbandes kann nur an einer

Jahresversammlung beschlossen werden. Bezügliche An-

träge sind den Sektionen, eingehend begründet, zu

unterbreiten.
Der Schlußsatz des Art. 26 findet auch hier An-

Wendung.
Wird die Auflösung beschlossen, so ist das Besitztum

Mit bezüglichem Inventar gemäß Art. 57 A. U. 8. dem

schweizerischen Bundesrate zu übergeben, mit der Be-

stimmung, daß das Gesamte nebst Zinserträgnissen des

allfälligen Barbestandes nur einem dem gleichen Zwecke

dienenden schweizerischen Verbände ausgehändigt werde.

Diese Statuten wurden erstmals im Jahre 1880

erstellt, 1885, 1894, 1911 und 1917 revidiert und in

der vorliegenden Fassung angenommen von der Jahres-
Versammlung vom 7. Juli 1923 in Freiburg.

Sie treten am 1. Januar 1924 in Kraft.

Für de« Schweizer. Gewerbeverband,
Der Präsident:

Dr. Tschumi.
Die Sekretäre:

Werner Krebs,
H. Galeazzi, Fürsprech.

vs!!twUtt»â
Berufliche Fürsorge für die schulentlassene Jugend

(Mitget.) Die für den Winter in Aussicht stehende Ver-

schärfung der Arbeitslosigkeit dürfte ihre ungünstigen

Wirkungen auch auf die Unterbringung der im Frühjahr

1924 zur Schulentlassung gelangenden Jugend ausüben.

Das Jugendamt des Kantons Zürich hat daher

zusammen mit seinen Bezirks- und Gemeindeberatern

erneut Vorkehrungen getroffen, um die Einführung der

Schulentlassenen ins Erwerbsleben im Frühjahr nach

Möglichkeit sicherzustellen. Die Beschaffung einer

nügenden Zahl von Lehr- und Arbeitsstellen wird durch

engen Kontakt mit den Berufsverbänden und deren

Fachzeitungen zu erreichen gesucht. Die Unterbringung

in Dienststellen auf dem Lande und namentlich auch w

der welschen Schweiz ist durch Verbindung müdem

kantonalen Bauernsekretariat bezw. der landeskirchlM«

Stellenvermitilung vorbereitet worden. An Elternabem

îiimlllllllllîim
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